
„STUDENT/-IN
DES JAHRES“

Auszeichnungskriterium: Es gibt viele unter den 2,8 Millionen Studierenden, die über ihr Fachstudium hinaus in Staat und
Gesellschaft, Politik und Vereinen, vor allem aber  ehrenamtlich und altruistisch engagiert sind,
häufig auch in studiennahen Bereich. Der Deutsche Hochschulverband und das Deutsche
Studenten werk wollen diesen Studierenden Aufmerksamkeit verschaffen. Sie verleihen auf der
„Gala der Deutschen Wissenschaft 2017“ am 3. April 2017 in München zum zweiten Mal den Preis
„Student/-in des Jahres“. Für die Auszeichnung in Betracht kommen Studierende bzw. Studie-
rendenteams, die über die Leistungen im Studium hinausgehendes, herausragendes Engage-
ment vorweisen können. Es besteht keine Beschränkung, in welcher Art und Weise dies gelungen
ist. Das Engagement kann, muss aber nicht im direkten Bezug zur Hochschule stehen.

Preissumme: Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird vom Stifterverband für die Deutsche Wissen schaft
gestiftet. Das Preisgeld steht zur freien Verfügung. 

Wer kann Vorgeschlagen werden kann jeder Studierende einer deutschen Hochschule oder jeder
vorgeschlagen werden? deutsche Studierende an einer ausländischen Hochschule, der sein Studium zum Ablauf des

Wintersemesters 2016/17 noch nicht abgeschlossen hat. Nominierungsberechtigt ist jeder. Es
kann eine Einzelperson oder eine Gruppe von Studierenden vorgeschlagen werden. Die Studien -
richtung ist unerheblich. 

Vorschlagsfrist: Die Frist zum Vorschlag endet am 31. Dezember 2016.

Unterlagen: Vorschläge bedürfen der Schriftform. Zum Vorschlag gehört der Name des/der Vorgeschlagenen,
die Hochschule, der er/sie angehört, und eine maximal zweiseitige Begründung des Vorschlags,
die das Verdienst des/der Vorgeschlagenen skizziert. Aussagefähige Unterlagen über die Leistung
des/der Vorgeschlagenen können dem Vorschlag beigefügt werden. Die Unterlagen sind an die
Geschäftsstelle des Deutschen Studentenwerks zu richten:
Deutsches Studentenwerk
„Student/-in des Jahres“
Monbijouplatz 11, 10178 Berlin

Auswahl der Preisträger: Die Preisträgerin/den Preisträger wählt eine unabhängige, sechsköpfige Jury aus, die Deutscher
Hochschulverband und Deutsches Studentenwerk paritätisch besetzen. Die Jury kann auch einen
nicht vorgeschlagenen Studierenden/ ein nicht vorgeschlagenes Studierendenteam prämieren.

Ansprechpartner und Deutsches Studentenwerk
weitere Information: Referat Presse- und Verbandskommunikation

Stefan Grob | Monbijouplatz 11 | 10178 Berlin
Tel.: 030/29 77 27 20
E-Mail: grob@studentenwerke.de


